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Gremium Datum Status Öffentlichkeitsstatus 

Gemeinderat 29.06.2023 Beschlussfassung öffentlich 

 

Hauptamt 
 
Bearbeiter: Harnest, Daniela 
Aktenzeichen: 460.15 

 
 
Datum: 06.06.2023 
 

 

 
 

Betreff: Satzungsbeschluss über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für die 
Kinderbetreuungseinrichtungen und der 
Schulkindbetreuung der Stadt Blumberg 2023/2024 

 
  
Anlagen: - Entwurf der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebüh-

ren (Kitagebührensatzung) 
- Vergleich Elternbeiträge 2022/2023/2024  
- Geschäftsbedingungen der Betreuungsangebote Schulkind- und 

Ferienbetreuung an den Blumberger Schulen 
 
  

 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, 

 
- Die Anpassung der Elternbeiträge um 8,5 %. 

 
- Die Anpassung tritt zum 01.09.2023 in Kraft. 

 
- Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für 

die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Blumberg (s. Anlage) mit Wirkung 
zum 01.09.2023 zu ändern. 

 
- Die Geschäftsbedingungen der Betreuungsangebote Schulkind- und Ferienbe-

treuung an den Blumberger Schulen mit Wirkung zum 01.09.2023 zu ändern. 
 

 
 

 
 



Begründung: 
 
Anpassung der Elternbeiträge 
 
Die Vertreter des Gemeindetags, Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der 
kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg verständigen sich grundsätzlich 
jährlich auf gemeinsame Empfehlungen über die Höhe der Elternbeiträge.  
 
Hintergrund dieser Empfehlung ist, eine Kostendeckung von 20% der Betriebsausga-
ben durch die Elternbeiträge zu erreichen.  
 
Vor dem Hintergrund, dass die tatsächlichen Kostensteigerungen in Zeiten der Pan-
demie bewusst nicht im erforderlichen Maß in die Erhöhung der Elternbeiträge ein-
geflossen sind, muss nun nach und nach eine deutlich höhere Anpassung der Bei-
tragssätze nachgeholt werden. 
Nachdem Eltern und Familien verschiedentlich bei der Kompensation der gestiege-
nen Lebenshaltungskosten geholfen wurde und insbesondere Eltern in prekärer 
wirtschaftlicher Lage von den Erhöhungen nur bedingt betroffen sind, wird die vor-
geschlagene Erhöhung als vertretbar angesehen. 
 
Vor diesem Hintergrund haben sich die Kommunalen Landesverbände und die 4 Kir-
chen dafür ausgesprochen, eine Erhöhung der Elternbeiträge pauschal  
 

um 8,5 Prozent zu empfehlen. 
 
 
Die Elternbeiträge für Angebote der Schulkind- und Ferienbetreuung der Blumberger 
Schulen sollen entsprechend angepasst werden. 
 
In den Geschäftsbedingungen werden hierbei auch Änderungen im Bereich der ein-
zelnen Abrechnungsbausteine vorgenommen. Hiermit wird den geänderten Bedin-
gungen der Ganztagsschule und der Schulkindbetreuung Rechnung getragen (Sit-
zungsvorlage 1079/22 vom 19.09.2022).  
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